
 

 

N°36 

30. MAI 2025 

 

 

 

 

ie Schaffung eines zentra-

len Registers der wirt-

schaftlich Berechtigten ist 

nicht umstritten. Die Behörden 

benötigen es, um Schweizer   

Unternehmen zu finden, deren   

wirtschaftlich Berechtigte eine 

Person ist, gegen die Sanktionen 

verhängt wurden oder die in   

einem Strafverfahren steht. Dies 

ist jedoch eine Angelegenheit 

zwischen den Behörden und den 

Schweizer Unternehmen. Es ist 

nicht Aufgabe der Finanzinterme-

diäre, den Staat bei der Kontrolle 

dieses Registers zu ersetzen oder 

sich einzumischen. 

Das Transparenzregister ist eigentlich 

ein Register der wirtschaftlich Berech-

tigten (WB) von Schweizer Unterneh-

men.  Gemäss Art. 4 Abs. 1 TJPG gilt 

als wirtschaftlich berechtigte Person 

einer Gesellschaft «jede natürliche 

Person, welche eine Gesellschaft 

letztendlich dadurch kontrolliert, dass 

sie direkt oder indirekt, allein oder in 

gemeinsamer Absprache mit Dritten, 

mit mindestens 25 Prozent des Kapi-

tals oder der Stimmen an dieser be-

teiligt ist, oder diese auf andere Weise 

kontrolliert.» 

Diese Definition entspricht derjenigen 

in Art. 697j und 790a OR, die seit 

2015 die Erwerber solcher Anteile 

verpflichten, ihre WB der AG oder 

GmbH 1  zu melden. Dies entspricht 

bereits einer Empfehlung der FATF. 

Die zukünftigen Informationen aus 

dem Register stehen den Behörden 

also bereits zur Verfügung, aber sie 

müssen wissen, wen sie dafür anfra-

gen können. In den meisten Fällen 

kennen sie nur den Namen des WB 

und suchen nach seinen Unterneh-

men. Dies wird durch das Register 

ermöglicht. 

Finanzintermediäre hingegen müssen 

die WB ihrer Kunden, die juristische 

Personen sind, kennen. Art. 18 der 

Geldwäschereiverordnung (GwV) 

verpflichtet sie, alle WB zu identifizie-

ren, wenn die Gesellschaft keine Ge-

schäftstätigkeit ausübt. Das Register 

ist also nur für diejenigen Unterneh-

men nützlich, die eine solche ausüben. 

Die WB eines Unternehmens sind 

meist die Aktionäre, aber wenn ande-

re juristische Personen Eigentümer 

sind, muss die Kette zurückverfolgt 

werden. Diese Fälle sind die kompli-

ziertesten. 

In diesem Zusammenhang liess der 

vom Bundesrat vorgeschlagene Art. 

31 TJPG («Die Einträge sind deklara-

torisch und haben keine Konstitutiv-

wirkung») aus Sicht der Banken Zwei-

fel aufkommen, ob man sich auf die 

Angaben im Register verlassen kann. 

Sie wollten daher einen Absatz hinzu-

fügen, um zu bestätigen, dass dies 

der Fall ist. 

Ende 2024 ersetzte der Ständerat 

jedoch Art. 31 TJPG, anstatt ihn zu 

ergänzen, durch folgenden Satz: «Für 

die Einträge im Transparenzregister 

gilt die Vermutung der Richtigkeit.» 

Für Finanzintermediäre ist klar, dass 

niemand WB eines Unternehmens 

werden wird, nur weil er im Register 

steht. Sie möchten lediglich die Mög-

lichkeit haben, die Daten im Register 

Transparenz juristi-

scher Personen: Die 

Richtigkeitsvermutung 

wird auch die Arbeit 

der Verwaltung         

erleichtern. 

 

Die Finanzintermediäre 
werden ihre Sorgfalts-

pflichten weiterhin        
unverändert anwenden. 
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Empfehlungen der VSPB  

24.046 Bundesgesetz über 

die Transparenz juristischer 

Personen (TJPG) 

Artikel 31: gemäss Stände-

rat (dem Vorschlag der Min-

derheit folgen) 

Artikel 38: streichen (dem 

Vorschlag der Mehrheit 

folgen)  

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20240046


 

 

so zu betrachten, als hätten sie diese 

direkt beim Unternehmen angefordert 

(das sie dem Register zur Verfügung 

gestellt hat). Dies ist der einzige Be-

reich, in dem die Richtigkeitsvermu-

tung gelten soll. 

Art. 40 Abs. 1 TJPG sieht bereits vor, 

dass «die registerführende Behörde 

prüft, ob die Meldungen die erforderli-

chen Informationen enthalten, und 

überprüft die Identität der gemeldeten 

Personen.» Nach Ansicht des VSPB 

sollte sich diese Überprüfung darauf 

beschränken, dass die Angaben voll-

ständig (vgl. Art. 9 TJPG) und glaub-

würdig sind (z. B. keine verrückten 

Namen; Geburt im 19. Jhd). Weiter-

gehende Überprüfungen obliegen der 

Kontrollbehörde (vgl. Art. 42 TJPG). 

Schliesslich bestreiten die Finanzin-

termediäre nicht, dass die Abfrage 

des Registers sie nicht von ihren 

Sorgfaltspflichten gemäss GwG und 

GwV entbindet. Die Abfrage ersetzt 

lediglich die Befragung der Gesell-

schaft über ihre WB, wenn es sich um 

eine operative Gesellschaft handelt.  

Streichen von Art. 38 TJPG  

Eine Mehrheit der RK-N schlägt auch 

vor, die Meldung von Unterschieden 

durch Finanzintermediäre zu strei-

chen. Die VSPB unterstützt diese 

Idee, da sie der Ansicht ist, dass das 

WB-Register vom Staat für den Staat 

mit Hilfe der Schweizer Unternehmen 

eingerichtet wird. Die Finanzinterme-

diäre sollten nicht die Verantwortung 

des Staates für die allgemeine Rich-

tigkeit des Registers übernehmen. 

Das TJPG sieht im Übrigen eine Kon-

trollbehörde für das Register vor! 

Ausserdem wird eine Behörde, so-

bald sie eine relevante juristische 

Person gefunden hat, nicht daran 

gehindert, dem Finanzintermediär, bei 

dem diese Person ein Konto unterhält, 

Fragen zu stellen. 

Zudem sieht Art. 35 TJPG vor, dass 

der fakultative Zugriff der Finanzin-

termediäre auf die Registerdaten nur 

zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten 

nach GwG dienen darf. Das Ein-

sichtsrecht darf also nicht als Vor-

wand dafür dienen, dass der Staat 

seine Kontrollpflicht auf die Finanzin-

termediäre abwälzt. 

Schliesslich kann man darauf ver-

trauen, dass Schweizer Unternehmen 

die Informationen, die sie besitzen, 

korrekt an das Register melden, so 

wie sie diese an Finanzintermediäre 

weitergeben. 

Die FATF verlangt auch nicht, dass 

Finanzintermediäre intervenieren. In 

Ziffer 68 ihrer Interpretativnote vom 

März 2023 zu den WB juristischer 

Personen heisst es2 : «Um die Rich-

tigkeit der Angaben zu den WB zu 

gewährleisten, können die Länder als 

zusätzliche Massnahme die Einfüh-

rung eines Mechanismus für Meldun-

gen von Unterschieden in Erwägung 

ziehen, je nach Risiko, relativer Be-

deutung und nationalem Kontext. Die 

Meldung von Unterschieden sollte, 

wenn sie (höchstwahrscheinlich im 

Rahmen eines Registers oder eines 

alternativen Mechanismus) ange-

wandt wird, als Ergänzung zu den 

Überprüfungsmassnahmen der ver-

schiedenen oben beschriebenen 

Mechanismen dienen und diese nicht 

ersetzen.» 

Von den Finanzplätzen, die mit der 

Schweiz konkurrieren, gewähren nur 

das Vereinigte Königreich und Lu-

xemburg den Finanzintermediären 

Zugang zum Register. Ausserhalb der 

Europäischen Union gibt es nur we-

nige Länder, die dies erlauben, ohne 

dass sie die FATF dafür kritisiert. 

Die Meldung von Abweichungen 

durch die Finanzintermediäre ist da-

her eher die Ausnahme und es ist 

nicht zu befürchten, dass die 

Schweiz schlecht bewertet wird, 

wenn sie dies nicht vorsieht. 

Schliesslich hat der Bundesrat in 

seiner Botschaft vom Mai 2024 auf 

Seite 130 klargestellt, dass ein Fi-

nanzintermediär bei geringfügigen 

Abweichungen, Abweichungen auf-

grund einer anderen Definition der 

WB (Domizilgesellschaft im GwG) 

oder Abweichungen aufgrund eines 

Fehlers bei ihm keine Meldung ma-

chen muss. Es würden also nur we-

nige Abweichungen gemeldet wer-

den. Der Verwaltungsaufwand für 

einen Finanzintermediär wäre jedoch 

hoch, da er jedes Mal dokumentieren 

müsste, warum er keine Abweichun-

gen meldet, damit er nicht einige 

Jahre später dafür verantwortlich 

gemacht wird. 

Aus all diesen Gründen ist die VSPB 

der Ansicht, dass es viel einfacher ist, 

wenn die Finanzintermediäre nicht 

verpflichtet sind, Abweichungen zu 

melden, und dass dies der nächsten 

Überprüfung der Schweiz durch die 

FATF nicht schaden wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Diese Artikel werden mit dem Inkrafttre-
ten des TJPG abgeschafft. 
2 Siehe unter diesem Link. 
3 Siehe erläuternder Bericht des Bundes-
rates vom 30. August 2023, S. 36, Fuss-
noten Nr. 97 und 98. 

https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/translations/guidance/French%20Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf.coredownload.inline.pdf

